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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften
über parlamentarische Gremien

A.  Problem

Die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des
Bundes wird zur Zeit durch die Parlamentarische Kontrollkommission,
das Vertrauensgremium nach § 10a der Bundeshaushaltsordnung und
das G 10-Gremium wahrgenommen. Die bisherigen Erfahrungen zei-
gen, daß der Deutsche Bundestag seinem Kontrollauftrag besser ge-
recht werden kann, wenn die Kontrollaufgaben stärker gebündelt wer-
den. Deshalb sollen die Parlamentarische Kontrollkommission und
das G 10-Gremium in einem Kontrollorgan unter der neuen Bezeich-
nung Parlamentarisches Kontrollgremium zusammengefaßt werden.
Eine effektivere Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des
Bundes läßt es auch angezeigt sein, daß das neue Parlamentarische
Kontrollgremium erweiterte Kontrollmöglichkeiten erhält, indem
ihm die Bundesregierung Einsicht in Akten und Dateien der Dienste
gibt sowie die Anhörung von Mitarbeitern der Dienste gestattet und
Besuche bei den Diensten ermöglicht.

B.  Lösung

1. Ergänzung des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle
nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes um
– die Übertragung der Aufgaben des G 10-Gremiums auf das Par-

lamentarische Kontrollgremium. Die Zusammenarbeit des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums mit dem Vertrauensgremium
nach § 10a der Bundeshaushaltsordnung soll dadurch intensi-
viert werden, daß die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter wech-
selseitig an den Sitzungen beider Gremien mitberatend teilneh-
men können. Für die Beratung der Wirtschaftspläne der Dienste
ist eine wechselseitige Teilnahme aller Mitglieder vorgesehen;

– eine Regelung, wonach die Bundesregierung dem Parlamenta-
rischen Kontrollgremium unter bestimmten Voraussetzungen
Einsicht in Akten und Dateien der Dienste gibt, die Anhörung
von Mitarbeitern der Dienste gestattet und Besuche bei den
Diensten ermöglicht;

– die Möglichkeit der Hinzuziehung eines Sachverständigen bei
der Erfüllung der Kontrollaufgaben des Parlamentarischen
Kontrollgremiums.
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2. Änderung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz, indem das
G 10-Gremium durch das Parlamentarische Kontrollgremium er-
setzt wird.

3. Änderung des § 10a der Bundeshaushaltsordnung, indem Absatz 2
um die mitberatende Teilnahme des Vorsitzenden des Parlamen-
tarischen Kontrollgremiums, seines Stellvertreters und eines be-
auftragten Mitgliedes an den Sitzungen des Vertrauensgremiums
und die mitberatende Teilnahme der Mitglieder des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums an den Beratungen der Wirtschaftspläne
der Nachrichtendienste ergänzt wird. In Absatz 3 wird das Par-
lamentarische Kontrollgremium als Empfänger der Prüfungs-
berichte des Bundesrechnungshofes zu den Wirtschaftsplänen der
Dienste aufgenommen.

4. Hinzu kommen Folgeänderungen im Bundesverfassungsschutz-
gesetz (§§ 8, 9 und 17), Bundesgrenzschutzgesetz (§ 10 Abs. 3)
und Stasi-Unterlagen-Gesetz (§ 25 Abs. 4).
Die ohnehin erforderliche Änderung der Bundeshaushaltsordnung
wird genutzt, um den Hinweis auf die Dienststelle Marienthal im
§ 10a der Bundeshaushaltsordnung zu streichen, nachdem der
Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes in Marienthal
im Einvernehmen aller Verfassungsorgane aufgegeben wurde und
die Liegenschaften in das allgemeine Grundvermögen des Bundes
überführt wurden.

C.  Alternativen

Keine

D.  Kosten

Keine
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften
über parlamentarische Gremien

  Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Gesetzes

über die parlamentarische Kontrolle
nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes

  Das Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nach-
richtendienstlicher Tätigkeit des Bundes vom 11. April
1978 (BGBl. I S. 453), geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 27. Mai 1992 (BGBl. I S. 997), wird wie
folgt geändert:

1. Der Überschrift werden folgende Kurzbezeichnung
und Abkürzung angefügt:
„(Kontrollgremiumgesetz – PKGrG)“.

2. Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefaßt:

„§ 1
  (1) Die Bundesregierung unterliegt hinsichtlich der
Tätigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz,
des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundes-
nachrichtendienstes der Kontrolle durch das Parla-
mentarische Kontrollgremium.

  (2) Die Rechte des Deutschen Bundestages, seiner
Ausschüsse und der Kommission nach dem Gesetz
zu Artikel 10 Grundgesetz bleiben unberührt.

§ 2
  Die Bundesregierung unterrichtet das Parlamen-
tarische Kontrollgremium umfassend über die all-
gemeine Tätigkeit der in § 1 Abs. 1 genannten Be-
hörden und über die Vorgänge von besonderer Be-
deutung. Auf Verlangen des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums hat die Bundesregierung auch über
sonstige Vorgänge zu berichten.“

3. Nach § 2 werden folgende §§ 2a bis 2e eingefügt:

„§ 2a

  Die Bundesregierung hat dem Parlamentarischen
Kontrollgremium im Rahmen der Unterrichtung nach
§ 2 auf Verlangen Einsicht in Akten und Dateien der
Dienste zu geben, die Anhörung von Mitarbeitern der
Dienste zu gestatten und Besuche bei den Diensten
zu ermöglichen.

§ 2b

  (1) Die Verpflichtung der Bundesregierung nach
den §§ 2 und 2a erstreckt sich nur auf Informatio-
nen und Gegenstände, die der Verfügungsberech-
tigung der Nachrichtendienste des Bundes unter-
liegen.

  (2) Die Bundesregierung kann die Unterrichtung
nach den §§ 2 und 2a nur verweigern, wenn dies aus
zwingenden Gründen des Nachrichtenzuganges oder
aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten
Dritter notwendig ist oder wenn der Kernbereich der
exekutiven Eigenverantwortung betroffen ist. Lehnt
die Bundesregierung eine Unterrichtung ab, so hat
der für den betroffenen Nachrichtendienst zuständige
Bundesminister (§ 2 Abs. 1 Satz 2 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes, § 1 Abs. 1 Satz 1 des MAD-
Gesetzes) und, soweit der Bundesnachrichtendienst
betroffen ist, der Chef des Bundeskanzleramtes (§ 1
Abs. 1 Satz 1 des BND-Gesetzes) dies dem Parla-
mentarischen Kontrollgremium auf dessen Wunsch
zu begründen.

§ 2c

  Das Parlamentarische Kontrollgremium kann mit
der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
nach Anhörung der Bundesregierung im Einzelfall
einen Sachverständigen beauftragen, zur Wahrneh-
mung seiner Kontrollaufgaben Untersuchungen
durchzuführen. Der Sachverständige hat dem Parla-
mentarischen Kontrollgremium über das Ergebnis
seiner Untersuchungen zu berichten; § 5 Abs. 1 gilt
entsprechend.

§ 2d

  Angehörigen der Nachrichtendienste ist es gestat-
tet, sich in dienstlichen Angelegenheiten, jedoch
nicht im eigenen oder Interesse anderer Angehöriger
dieser Behörden, mit Eingaben an das Parlamentari-
sche Kontrollgremium zu wenden, soweit die Leitung
der Dienste entsprechenden Eingaben nicht gefolgt
ist. An den Deutschen Bundestag gerichtete Eingaben
von Bürgern über ein sie betreffendes Verhalten der
in § 1 Abs. 1 genannten Behörden können dem Par-
lamentarischen Kontrollgremium zur Kenntnis gege-
ben werden.

§ 2e

  (1) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und ein
beauftragtes Mitglied können an den Sitzungen des
Vertrauensgremiums nach § 10a der Bundeshaus-
haltsordnung mitberatend teilnehmen. In gleicher
Weise haben der Vorsitzende des Vertrauensgremi-
ums nach § 10a der Bundeshaushaltsordnung, sein
Stellvertreter und ein beauftragtes Mitglied die Mög-
lichkeit, mitberatend an den Sitzungen des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums teilzunehmen.

  (2) Die Entwürfe der jährlichen Wirtschaftspläne
der Dienste werden dem Parlamentarischen Kontroll-
gremium zur Mitberatung überwiesen. Die Bundes-
regierung unterrichtet das Parlamentarische Kon-
trollgremium über den Vollzug der Wirtschaftspläne
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im Haushaltsjahr. Bei den Beratungen der Wirt-
schaftspläne der Dienste und deren Vollzug können
die Mitglieder wechselseitig mitberatend an den Sit-
zungen beider Gremien teilnehmen.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die

Wörter „der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion“ durch die Wörter „des Parlamentarischen
Kontrollgremiums“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt:
  „(4) Scheidet ein Mitglied aus dem Deutschen
Bundestag oder seiner Fraktion aus oder wird ein
Mitglied zum Bundesminister oder Parlamentari-
schen Staatssekretär ernannt, so verliert es seine
Mitgliedschaft im Parlamentarischen Kontroll-
gremium; § 5 Abs. 4 bleibt unberührt. Für dieses
Mitglied ist unverzüglich ein neues Mitglied zu
wählen; das gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus
dem Parlamentarischen Kontrollgremium aus-
scheidet.“

5. Die §§ 5 und 6 werden wie folgt gefaßt:

„§ 5
  (1) Die Beratungen des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums sind geheim. Die Mitglieder des
Gremiums und die an den Sitzungen teilnehmenden
Mitglieder des Vertrauensgremiums nach § 10a der
Bundeshaushaltsordnung sind zur Geheimhaltung der
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer
Tätigkeit im Parlamentarischen Kontrollgremium
bekannt geworden sind. Dies gilt auch für die Zeit
nach ihrem Ausscheiden aus beiden Gremien. Das
gleiche gilt für Angelegenheiten, die den Mitgliedern
des Gremiums anläßlich der Teilnahme an Sitzungen
des Vertrauensgremiums nach § 10a der Bundes-
haushaltsordnung bekannt geworden sind. Satz 1 gilt
nicht für die Bewertung aktueller Vorgänge, wenn
eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums
ihre vorherige Zustimmung erteilt.
  (2) Das Parlamentarische Kontrollgremium tritt
mindestens einmal im Vierteljahr zusammen. Es gibt
sich eine Geschäftsordnung.
  (3) Jedes Mitglied kann die Einberufung und die
Unterrichtung des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums verlangen.
  (4) Das Parlamentarische Kontrollgremium übt
seine Tätigkeit auch über das Ende einer Wahl-
periode des Deutschen Bundestages so lange aus, bis
der nachfolgende Deutsche Bundestag gemäß § 4
entschieden hat.

§ 6
  Das Parlamentarische Kontrollgremium erstattet
dem Deutschen Bundestag in der Mitte und am Ende
jeder Wahlperiode einen Bericht über seine bisherige
Kontrolltätigkeit. Dabei sind die Grundsätze des § 5
Abs. 1 zu beachten. Artikel 1 § 3 Abs. 10 des Geset-
zes zu Artikel 10 Grundgesetz bleibt unberührt.“

Artikel 2
Änderung des Gesetzes

zu Artikel 10 Grundgesetz

  Das Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz vom 13. Au-
gust 1968 (BGBl. I S. 949), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 1997
(BGBl. I S. 3108), wird wie folgt geändert:
1. Artikel 1 § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „des Abge-
ordnetengremiums gemäß § 9“ durch die Wörter
„des in § 9 Abs. 1 genannten Gremiums“ ersetzt.

b) In Absatz 10 werden die Wörter „Das Gremium
nach § 9 Abs. 1“ durch die Wörter „Das in § 9
Abs. 1 genannte Gremium“ ersetzt.

2. In Artikel 1 § 9 Abs. 1 werden die Wörter „ein
Gremium, das aus neun vom Deutschen Bundes-
tag bestimmten Abgeordneten besteht,“ durch die
Wörter „das Parlamentarische Kontrollgremium“ er-
setzt.

Artikel 3
Änderung der Bundeshaushaltsordnung

  § 10a der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August
1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3251)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „sowie für die
Dienststelle Marienthal“ gestrichen.

b) Nach Satz 4 werden folgende Sätze angefügt:
„Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums, sein Stellvertreter und ein beauf-
tragtes Mitglied können an den Sitzungen des
Vertrauensgremiums mitberatend teilnehmen. Bei
den Sitzungen zur Beratung der Wirtschaftspläne
der Dienste und deren Vollzug gilt dies auch für
die Mitglieder des Parlamentarischen Kontroll-
gremiums.“

2. In Absatz 3 Satz 1 wird nach den Wörtern „das Ver-
trauensgremium“ die Angabe „,das Parlamentarische
Kontrollgremium“ eingefügt.

Artikel 4
Folgeänderungen anderer Gesetze

  (1) In § 8 Abs. 2 Satz 3, § 9 Abs. 3 Satz 1 und § 17
Abs. 2 Satz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes
vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954), das durch
§ 38 Abs. 2 des Gesetzes vom 20. April 1994 (BGBl. I
S. 867) geändert worden ist, werden jeweils die Wör-
ter „die Parlamentarische Kontrollkommission“ durch
die Wörter „das Parlamentarische Kontrollgremium“
ersetzt.
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  (2) In § 25 Abs. 4 Satz 2 des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2272), das
zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 1998
(BGBl. I S. 3778) geändert worden ist, werden die Wör-
ter „der Parlamentarischen Kontrollkommission“ durch
die Wörter „des Parlamentarischen Kontrollgremiums“
ersetzt.

  (3) In § 10 Abs. 3 des Bundesgrenzschutzgesetzes
vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978), das zuletzt
durch das Gesetz vom 25. August 1998 (BGBl. I

S. 2486) geändert worden ist, werden die Wörter „die
Parlamentarische Kontrollkommission“ durch die Wörter
„das Parlamentarische Kontrollgremium“ ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

  Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Bonn, den 16. März 1999

Dr. Peter Struck und Fraktion
Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
Dr. Wolfgang Gerhardt und Fraktion



Drucksache 14/539 – 6 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Begründung

A.  Allgemeiner Teil
Bereits in der Begründung zum Entwurf des Gesetzes
(Drucksache 8/1140, S. 3) ist der Hinweis enthalten, daß
aufgrund der Erfahrungen bei der Durchführung nach
einiger Zeit geprüft werden sollte, ob eine Änderung des
Gesetzes erforderlich erscheint.

Zur Verbesserung der Kontrollfunktion wurden im
Jahre 1992 folgende Ergänzungen des Gesetzes vorge-
nommen:
– Unterrichtung durch die Bundesregierung über die

Vorgänge von besonderer Bedeutung bei den Dien-
sten. Eine Verweigerung der Unterrichtung ist nur
aus zwingenden Gründen des Nachrichtenzuganges
möglich.

– Mitberatung der Wirtschaftspläne der Nachrichten-
dienste neben dem Vertrauensgremium.

– Unterrichtung über den Vollzug der Wirtschaftspläne
auf Verlangen der Kommission.

– Möglichkeit der Bewertung von aktuellen Vorgängen
in der Öffentlichkeit bei Zustimmung von zwei Drit-
teln der anwesenden Mitglieder.

– Berichterstattung an das Plenum über die Kontroll-
tätigkeit der Kommission in der Mitte und am Ende
einer Wahlperiode.

Gegenüber der Kommission hat die Bundesregierung in
der 12. und 13. Wahlperiode erklärt, daß
– alle Mitglieder oder ein von der Kommission beauf-

tragtes Mitglied Akteneinsicht nehmen können,
– die Kommission von dieser bestimmte Personen an-

hören kann,
– sich Mitarbeiter der Dienste zur Verbesserung der

Aufgabenerfüllung der Dienste an die Kommission
wenden können.

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht Verbesserungen
der parlamentarischen Kontrolle nachrichtendienstlicher
Tätigkeit des Bundes vor, indem
– die Kontrollbefugnisse der bisherigen Parlamentari-

schen Kontrollkommission und des G 10-Gremiums
in einem neuen Kontrollorgan mit der Bezeichnung
Parlamentarisches Kontrollgremium zusammenge-
führt werden,

– die Bundesregierung dem Parlamentarischen Kon-
trollgremium unter bestimmten Voraussetzungen
Einsicht in Akten und Dateien gibt sowie die Anhö-
rung von Mitarbeitern der Dienste gestattet und Be-
suche bei den Diensten ermöglicht,

– das Parlamentarische Kontrollgremium im Einzelfall
einen Sachverständigen zur Wahrnehmung seiner
Kontrollaufgaben mit Untersuchungen beauftragen
kann,

– Mitarbeitern der Dienste gestattet wird, sich in
dienstlichen Angelegenheiten an das Parlamenta-
rische Kontrollgremium zu wenden,

– eine wechselseitige mitberatende Teilnahme der
Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums und des Vertrauensgremiums, deren Stellver-
treter und beauftragte Mitglieder an den Sitzungen
beider Gremien ermöglicht wird.

Durch Änderung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundge-
setz werden die Aufgaben des G 10-Gremiums auf das
Parlamentarische Kontrollgremium übertragen.

Durch Änderung des § 10a der Bundeshaushaltsordnung
wird gewährleistet, daß
– die Prüfungsberichte des Bundesrechnungshofes zu

den Wirtschaftsplänen der Dienste dem Parlamentari-
schen Kontrollgremium zuzuleiten sind und bei der
Beratung der Wirtschaftspläne der Dienste und ihrem
Vollzug alle Mitglieder des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums und des Vertrauensgremiums wechsel-
seitig an den Sitzungen beider Gremien teilnehmen
können,

– die Vorschrift an die veränderte Sach- und Rechtsla-
ge infolge der Aufgabe der Dienststelle Marienthal
angepaßt wird.

Durch redaktionelle Folgeänderungen im Bundesverfas-
sungsschutzgesetz, Bundesgrenzschutzgesetz und Stasi-
Unterlagen-Gesetz wird der Umbenennung der Parla-
mentarischen Kontrollkommission in Parlamentarisches
Kontrollgremium Rechnung getragen.

B.  Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Zum Zwecke der leichteren Zitierbarkeit werden der
Überschrift eine Kurzbezeichnung und Abkürzung ange-
fügt.

Zu Nummer 2 – § 1
1. In Absatz 1 wird die bisherige Bezeichnung „Parla-

mentarische Kontrollkommission“ durch die Bezeich-
nung „Parlamentarisches Kontrollgremium“ ersetzt.

2. Mit der Ergänzung des Absatzes 2 wird sicherge-
stellt, daß die Rechte der G 10-Kommission nach
dem G 10 unberührt bleiben.

3. Der bisherige Absatz 3 entfällt, weil die Rechte des
G 10-Gremiums auf das Parlamentarische Kontroll-
gremium übertragen werden und die Rechte der
G 10-Kommission durch Ergänzung des Absatzes 2
gewährleistet werden.
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Zu Nummer 2 – § 2
Durch die Neufassung des § 2 wird die Bundesregierung
in Satz 2 zusätzlich verpflichtet, auf Verlangen des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums auch zu sonstigen
Vorgängen zu berichten. Gegenstand der Unterrichtung
des Parlamentarischen Kontrollgremiums durch die Bun-
desregierung können auch Übermittlungen an andere
Behörden wie z. B. das Zollkriminalamt sein.

Zu Nummer 3 – § 2a
Durch die Vorschrift wird die Verpflichtung der Bundes-
regierung, dem Parlamentarischen Kontrollgremium
Einsicht in Akten und Dateien der Dienste zu geben
sowie die Anhörung von Mitarbeitern der Dienste zu
gestatten und Besuche bei den Diensten zu ermöglichen,
in das Gesetz aufgenommen. Dabei ist klargestellt, daß
diese Rechte des Parlamentarischen Kontrollgremiums
nicht neben der Unterrichtung, sondern nur in deren
Rahmen bestehen. Das entspricht dem, was einfachrecht-
lich einem ständigen parlamentarischen Kontrollorgan an
Befugnissen eingeräumt werden kann. Das Parlamentari-
sche Kontrollgremium kann diese Rechte durch ein Mit-
glied oder mehrere Mitglieder wahrnehmen lassen.

Zu Nummer 3 – § 2b
1. Absatz 1 stellt klar, daß keine Unterrichtungspflicht

bei Informationen und Gegenständen besteht, die
nicht der Verfügungsberechtigung der Nachrichten-
dienste des Bundes unterliegen. Dies ist in der Regel
der Fall, wenn es sich um Informationen handelt, die
den Nachrichtendiensten von ausländischen Behör-
den übermittelt worden sind. In Fällen, in denen
mehrere Behörden verfügungsberechtigt sind und die
parlamentarische Kontrolle verschiedenen Kontroll-
gremien obliegt, bedarf es – um etwaige Kontroll-
lücken zu vermeiden – der Abstimmung der jewei-
ligen Kontrollgremien.

2. Absatz 2 enthält die verfassungsrechtlich vorgegebe-
nen Einschränkungen der Unterrichtungspflicht der
Bundesregierung, wie sie sich aus der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zum Umfang
der Kontrollkompetenz des Deutschen Bundestages
ergeben. Nach dieser Rechtsprechung gehört z. B. die
Willensbildung der Regierung selbst zum nicht aus-
forschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungs-
bereich. Die Kontrollkompetenz des Deutschen Bun-
destages beschränkt sich demnach im Grundsatz auf
in der Bundesregierung bereits abgeschlossene Vor-
gänge (vgl. BVerfGE 67, 100, 138f.). Eine Unter-
richtungspflicht besteht nicht, wenn die Schutzbe-
dürftigkeit von Persönlichkeitsrechten Dritter über-
wiegt.

Zu Nummer 3 – § 2c
Satz 1 eröffnet dem Parlamentarischen Kontrollgremium
die Möglichkeit, im Einzelfall nach Anhörung der Bun-
desregierung einen Sachverständigen zur Wahrnehmung
seiner Kontrollaufgaben mit Untersuchungen zu beauf-
tragen, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder dies verlan-
gen. Satz 2 normiert eine Berichtspflicht des Sachver-
ständigen gegenüber dem Parlamentarischen Kontroll-

gremium; der zweite Halbsatz stellt klar, daß auch der
Sachverständige der Geheimhaltungsverpflichtung des
§ 5 Abs. 1 unterliegt. Soweit der Sachverständige im
Rahmen seiner Untersuchungen Zugang zu Verschlußsa-
chen erhalten soll, bedarf er einer Ermächtigung. Es
gelten die Vorschriften des Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes (SÜG). Der Sachverständige kann im Auftrag des
Parlamentarischen Kontrollgremiums allein nach den
Vorschriften dieses Gesetzes tätig werden.

Zu Nummer 3 – § 2d

Durch Satz 1 erhalten Angehörige der Nachrichtendien-
ste die Möglichkeit, sich in dienstlichen Angelegenhei-
ten mit dem Ziel der Verbesserung der Aufgabenerfül-
lung der Dienste an das Parlamentarische Kontroll-
gremium zu wenden. Sie dürfen deswegen weder gemaß-
regelt noch benachteiligt werden. Durch Satz 2 wird
sichergestellt, daß das Parlamentarische Kontrollgre-
mium auch Kenntnis von Bürgereingaben an den Deut-
schen Bundestag erhalten kann, sofern diese ernstzu-
nehmende Vorwürfe bezüglich der Tätigkeit der Dienste
enthalten.

Zu Nummer 3 – § 2e

Durch Absatz 1 wird die Möglichkeit der wechselseiti-
gen mitberatenden Teilnahme an den Sitzungen des
Parlamentarischen Kontrollgremiums und des Ver-
trauensgremiums durch die Vorsitzenden, ihre Stellver-
treter und beauftragte Mitglieder gewährleistet.

Absatz 2 regelt die Mitberatung der Wirtschaftspläne der
Dienste und deren Vollzug (bisher § 2 Abs. 1 Satz 2
und 3). Außerdem wird allen Mitgliedern beider Gremi-
en die Möglichkeit eingeräumt, bei der Beratung der
Wirtschaftspläne der Dienste und ihrem Vollzug wech-
selseitig an den Sitzungen teilzunehmen.

Zu Nummer 4 – § 4
Die Gründe für das Ausscheiden aus dem Parlamentari-
schen Kontrollgremium in Absatz 4 Satz 1 werden er-
gänzt für den Fall, daß ein Mitglied des Gremiums zum
Bundesminister oder Parlamentarischen Staatssekretär
ernannt wird.

Zu Nummer 5 – § 5
Die Neufassung des Absatzes 1 gewährleistet, daß die
Mitglieder des Vertrauensgremiums, die an den Sitzun-
gen des Parlamentarischen Kontrollgremiums teilneh-
men, ebenfalls der Geheimhaltungspflicht unterliegen.
Das gleiche gilt für die Mitglieder des Parlamentarischen
Kontrollgremiums, die an den Sitzungen des Ver-
trauensgremiums teilnehmen.

Die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums
sind nicht zur Geheimhaltung von Angelegenheiten
verpflichtet, die ihnen nicht bei ihrer Tätigkeit im Par-
lamentarischen Kontrollgremium oder im Vertrauens-
gremium nach § 10a der Bundeshaushaltsordnung, son-
dern durch Veröffentlichung in den Medien oder sonst
öffentlich bekannt geworden sind. Auch in diesem Fall
aber sind die Beratungen des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums geheimzuhalten.
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Zu Nummer 5 – § 6

Nach Artikel 1 § 3 Abs. 10 G 10, der unberührt bleibt, ist
das Parlamentarische Kontrollgremium in Abweichung
von Satz 1 verpflichtet, jährlich über die Durchführung
des § 3 G 10 dem Deutschen Bundestag zu berichten.

Zu Artikel 2

Die Änderungen enthalten die notwendigen Anpassun-
gen der durch die Zusammenlegung der Parlamentari-
schen Kontrollkommission und des G 10-Gremiums
bedingten Namensänderung.

Zu Artikel 3

Zu § 10a
1. Die Streichung in Absatz 2 Satz 2 ist eine Anpassung

an die durch die Aufgabe der Dienststelle Marienthal
veränderte Sach- und Rechtslage.

Durch Anfügen der neuen Sätze 5 und 6 wird er-
reicht, daß Mitglieder des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums mitberatend an den Sitzungen des
Vertrauensgremiums teilnehmen können.

2. Die Änderung des Absatzes 3 Satz 1 bewirkt, daß
dem Parlamentarischen Kontrollgremium die Prü-
fungsberichte des Bundesrechnungshofes zu den
Wirtschaftsplänen der Dienste vorzulegen sind.

Zu Artikel 4

Notwendige redaktionelle Anpassungen im Hinblick auf
die Umbenennung des Kontrollorgans in Parlamentari-
sches Kontrollgremium.

Zu Artikel 5

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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